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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1988

Norm

AVG §58

BStG §18

VVG §1

Rechtssatz

Mit einer Au age zu einem begünstigenden Verwaltungsakt auferlegte Grundabtretungsverp ichtungen sind ihrem

Wesen nach Enteignungsmaßnahmen; hiebei bildet allerdings die auferlegte Verp ichtung, auf Verlangen der Behörde

zu einem späteren Zeitpunkt Grund in das ö entliche Gut abzutreten, nur den Titel für den späteren

Eigentumsübergang, der erst durch die freiwillige Erfüllung oder die zwangsweise Vollziehung bewirkt wird und sich

damit von einem die Enteignung aussprechenden Verwaltungsakt, mit dessen Rechtskraft der Eigentumsübergang

unmittelbar bewirkt wird, unterscheidet.
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